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A b s c h n i t t  I 
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Grundsatz

(1) Mit dem Ziel bester Verkehrsbedienung hat die Regierung 
darauf hinzuwirken, daß die Wettbewerbsbedingungen der Verkehrs
träger angeglichen werden und daß durch marktgerechte Entgelte 
und einen lauteren Wettbewerb der Verkehrsträger eine volkswirt
schaftlich sinnvolle Aufgabenteilung ermöglicht wird.

(2) Die Leistungen und Entgelte der verschiedenen Verkehrsträger 
hat der Minister für Verkehr insoweit aufeinander abzustimmen, als 
es die Verhinderung eines unbilligen Wettbewerbs erfordert.

§ 2
Geltungsbereich

(1) Die Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen unterliegt 
ausschließlich den Bestimmungen dieser Verordnung und der auf der 
Grundlage dieser Verordnung erlassenen Folgevorschriften, ein
schließlich der für den Transport gefährlicher Güter.

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung finden keine Anwendung 
auf

1. die Beförderung von Gütern durch die Bezirks- und Kreisver- 
waltungen, die Gemeinden und durch andere Körperschaften 
des öffentlichen Rechts im Rahmen ihrer hoheitlichen Betäti
gung,

2. die Beförderung von Gütern durch die Deutsche Post im 
Rahmen der ihr übertragenen Aufgaben des Post- und Fernmel
dewesens,

3. die Beförderung von Gütern mit Krafträdern oder mit Personen
kraftwagen,

4. die Beförderung von Leichen in besonders hierfür eingerichteten 
und ausschließlich solchen Beförderungen dienenden Kraftfahr
zeugen,

5. die Beförderung eines einzelnen beschädigten Fahrzeugs,
6. die Beförderung von lebenden Tieren.

(3) Der Minister für Verkehr wird ermächtigt, durch Folgevor
schriften weitere im Rahmen des Gesamtverkehrs nicht ins Gewicht 
fallende Beförderungsfälle allgemein oder von einzelnen Bestimmun
gen dieser Verordnung auszunehmen oder sie einer anderen Beförde
rungsart zuzuordnen.

§3
Zwingendes Recht

(1) Durch Schaffung von Scheintatbeständen dürfen die Vorschrif
ten dieser Verordnung nicht umgangen werden.

(2) Ein Scheintatbestand liegt auch dann vor, wenn
1. die Güter dem beförderten Unternehmer lediglich für die Zeit 

der Beförderung übereignet werden,
2. eine Sendung nach einem Ort innerhalb der Nahzone abgefer

tigt wird — außer beim Vorlauf für einen Spediteursammelgut
verkehr —, sofern von vornherein eine Beförderung darüber 
hinaus beabsichtigt ist Dabei macht es keinen Unterschied, ob 
die Beförderung auf demselben Kraftfahrzeug oder mit Umla
dung unterwegs ausgeführt wird und ob mehrere Unternehmer 
an der Beförderung beteiligt sind.

§4
Güterfernverkehr

(1) Güterfernverkehr ist jede Beförderung von Gütern mit einem 
Kraftfahrzeug für andere über die Grenzen der Nahzone hinaus oder 
außerhalb dieser Grenzen mit Ausnahme des Umzugsverkehrs.

(2) Werden Güter für andere auf einem Teil der Strecke mit einem 
Kraftfahrzeug, auf einem anderen Teil der Strecke mit der Eisenbahn 
oder einem Binnenschiff in einem Kraftfahrzeug, einem Anhänger 
oder deren Aufbauten (Huckepackverkehr) oder in Behältern beför
dert, gilt die Erlaubnis für den allgemeinen Güternahverkehr als 
Genehmigung für den Güterfernverkehr im Sinne des § 9 Abs. 1.

§5
Güternahverkehr

(1) Güternahverkehr ist jede Beförderung von Gütern mit einem 
Kraftfahrzeug für andere innerhalb der Nahzone mit Ausnahme des 
Umzugsverkehrs. Güternahverkehr ist auch die Beförderung mit 
Kraftfahrzeugen des Güterkraftverkehrs, die die nach der Straßenver- 
kehrs-Zulassungs-Ordnung höchstzulässigen Abmessungen oder Ge
wichte um mehr als zehn vom Hundert überschreiten, soweit Güter 
zur unmittelbar anschließenden Beförderung mit der Eisenbahn zu 
einem Bahnhof oder in unmittelbarem Anschluß an eine Beförderung 
mit der Eisenbahn von einem Bahnhof jeweils innerhalb der Nahzone 
der Gemeinde des Bahnhofs befördert werden.

(2) Die Nahzone ist das Gebiet innerhalb eines Umkreises von 50 
Kilometern, gerechnet in der Luftlinie vom Mittelpunkt des Standor
tes des Kraftfahrzeugs (Ortsmittelpunkt) aus. Zur Nahzone gehören 
alle Städte und Gemeinden (nachfolgend Gemeinden), deren Ortsmit
telpunkt innerhalb der Nahzone liegt. Sie ist für jede Gemeinde von 
der zuständigen Kreisverwaltung öffentlich bekanntzugeben. Ge
meinden mit mehr als 100 000 Einwohnern oder mit einer Fläche von 
mehr als 100 Quadratkilometern können für die Bestimmung von 
Ortsmittelpunkten in Verkehrsbezirke eingeteilt werden; für jeden 
Verkehrsbezirk kann ein Ortsmittelpunkt bestimmt werden, jeder 
dieser bezirklichen Ortsmittelpunkte gilt als Ortsmittelpunkt für das 
gesamte Gemeindegebiet. Der Ortsmittelpunkt muß ein verkehrswirt
schaftlicher Schwerpunkt der Gemeinde oder des Verkehrsbezirks 
sein.

(3) Werden Gemeinden oder Gemeindeteile in andere Gemeinden 
eingegliedert oder zu einer neuen Gemeinde zusammengeschlossen, 
so können für die in ihrem Gebietsumfang geänderte oder neugebil
dete Gemeinde bis zu drei verkehrsbezirkliche Ortsmittelpunkte nach 
Abs. 2 bestimmt werden, auch wenn die Voraussetzungen des Abs. 2 
Satz 4 erster Halbsatz nicht vorliegen. Die Bestimmung ist nur 
zulässig, wenn es für die befriedigende Verkehrsbedienung eines 
bestimmten Gebietes erforderlich ist, eingerichtete Verkehrsverbin
dungen aufrechtzuerhalten, die unter Berücksichtigung der bisherigen 
Ortsmittelpunkte Güternahverkehr im Sinne dieser Vorschrift dar
stellen.

(4) Die Kreisverwaltungen bestimmen die Ortsmittelpunkte nach 
Anhörung der zuständigen Außenstelle der Anstalt für den Güter
fernverkehr.

§ 6
Standort

(1) Für jedes Kraftfahrzeug, das im Güterfernverkehr oder im 
Güternahverkehr verwendet werden soll, muß ein Standort bestimmt


